
- Seite 1 von 2 -

Gesetze-Rechtsprechung Schleswig-Holstein
  Vorschrift  
 
 

 Normgeber: Ministerium für Inneres, länd-
liche Räume, Integration und
Gleichstellung
Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und
Tourismus

Erlassdatum: 18.05.2021
Fassung vom: 18.05.2021
Gültig ab: 15.06.2021
Gültig bis: 30.06.2023

 Quelle:

Gliede-
rungs-Nr:

6600.28

 

 

 
 

 
Zum Hauptdokument : Richtlinie zur Förderung der Breitbandversorgung in den ländlichen Räumen
Schleswig-Holsteins – Breitbandrichtlinie –
 
 
Anlage 2
 
 

Zusicherung der Neutralität und Unabhängigkeit
 
 
Die Gebietskörperschaft ............................................................................................................ (Name Ge-
bietskörperschaft, im Folgenden: „Gebietskörperschaft“) will sich externe Planungs- und / oder Bera-
tungsleistungen nach Ziffer 2.4. der Richtlinie zur Förderung der Breitbandversorgung in den ländlichen
Räumen Schleswig-Holsteins -Breitbandrichtlinie- vom 18.05.2021 in der aktuell geltenden Fassung för-
dern lassen. Nach Ziffer 6.13. i.V.m. Ziffer 2.4. hat das beauftragte beratungs-/Planungsunternehmen
bzw. der Berater/ Planer hierfür eine Zusicherung der Neutralität und Unabhängigkeit abzugeben.
 
 
Das Unternehmen/ Der Einzelunternehmer (unzutreffendes Streichen) .......................................... (Un-
ternehmensname, im Folgenden: Unternehmen“ sichert hiermit gegenüber der Gebietskörperschaft zu,
aktuell und über die letzten 2 Jahre vor Abschluss des hier gegenständlichen Beratungs-/ Planungsver-
trages hinweg unabhängig und neutral gegenüber allen Telekommunikationsunternehmen (gewesen)
zu sein. Das Unternehmen und das Management stehen und standen in diesem Zeitraum in keinem ver-
traglichen, verwandtschaftlichen oder sonstigen Abhängigkeitsverhältnis mit Telekommunikationsun-
ternehmen und deren Management oder anderen Personen oder Organisationen, die potentiell zu Inter-
essenkonflikten bei den angebotenen Dienstleistungen führen und das Beratungsergebnis beeinflussen
können.
 
 
Diese Zusicherung erstreckt sich insbesondere auch auf all diejenigen Angestellten des Unternehmens
die wesentliche Anteile an der Beratungs-/ Planungsleistung erbringen oder Einfluss auf diese haben so-
wie auf externe Hilfspersonen, denen sich das Unternehmen zur Erfüllung seiner beratungs-/ Planungs-
leistung bedient.
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Ort, Datum   Unterschrift Unternehmen
 
 
Soweit es sich beim Unternehmen nicht um einen Einzelunternehmer handelt, hat zusätzlich der Pro-
jektleiter für die hier gegenständliche beratungs-/ Planungsleistung folgende Erklärung abzugeben:
 
 
Der Projektleiter .................................................. (Name des Projektleiters, im Folgenden: „Projektlei-
ter“) sichert hiermit gegenüber der Gebietskörperschaft zu, aktuell und über die letzten 2 Jahre vor Ab-
schluss des hier gegenständlichen beratungs-/ Planungsvertrages hinweg unabhängig und neutral ge-
genüber allen Telekommunikationsunternehmen (gewesen) zu sein. Der Projektleiter steht und stand in
diesem Zeitraum in keinem vertraglichen, verwandtschaftlichen oder sonstigen Abhängigkeitsverhältnis
mit Telekommunikationsunternehmen und deren Management oder anderen Personen oder Organisa-
tionen, die potentiell zu Interessenkonflikten bei den angebotenen Dienstleistungen führen und das Be-
ratungsergebnis beeinflussen können.
 
 
     

Ort, Datum   Unterschrift Projektleiter
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